
Anlage zum Schulportfolio
Arbeitsbedingungen und 
Gesundheitsmanagement
Stand: 23. April 2009 
Information und Datenerhebung zur
Vorbereitung der Schulbesuche
· Arbeitsschutz

· Gesundheitsschutz

· Unfallverhütung
· Gesundheitsförderung
· Hygiene

· Krisenmanagement[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf][image: image3.wmf]

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Vorbereitung des Besuchs der Qualitätsanalyse an Ihrer Schule benötigt das Qualitätsteam auch Daten zu den Arbeitsbedingungen und zum Gesundheitsmanagement (Qualitätsaspekt 4.5 des Qualitätstableaus NRW). 

Die nachstehende Selbstauskunft der Schulleiterin/des Schulleiters wurde in Zusammenarbeit mit dem Träger der gesetzlichen Schülerunfallversicherung in NRW (UV-Träger) und den Bezirksregierungen erarbeitet. 

Die Selbstauskunft hat zwei Funktionen. Erstens gibt sie Ihnen eine Orientierung, wieweit Sie bereits die Anforderungen der UV-Träger bzw. der Schulaufsicht bezüglich des Gesundheitsmanagements erfüllen. Zweitens werden Ihre Angaben zum o.g. Qualitätsaspekt im Qualitätsbericht berücksichtigt. Bitte füllen Sie daher den Bogen möglichst vollständig aus. 
Themenkomplexe oder einzelne Fragen, die in jedem Fall zu beantworten sind, wurden mit diesem grauen Balken gekennzeichnet.
Beispiel:
Gefährdungsbeurteilung für die Beschäftigten
· Die Gefährdungsbeurteilung liegt vor. 
□ ja
□ nein
Hinweise:
· Die Gefährdungsbeurteilung muss nicht jährlich durchgeführt werden. Eine Durchführung ist jedoch erforderlich bei Änderungen der Vorschriften oder Einführungen neuer Technologien, bei Umbau oder wesentlichen Erweiterungen des Schulgebäudes, bei einer wesentlichen Veränderung der Schulorganisation, z.B. Ganztagsbetrieb, bei schweren Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen sowie bei akuten psychosozialen Belastungen. Ohne diese Anlässe muss die Gefährdungsbeurteilung regelmäßig wiederholt werden. Den Zeitraum legt die Schulleitung selber fest. Empfehlenswert ist die Einbindung in die Jahresplanung.
· Für das Krisenmanagement bei Notfällen ist allen Schulen der Ordner "Notfallpläne für die Schulen in Nordrhein-Westfalen - Hinsehen und Handeln" zugegangen. Er enthält Hinweise zur Vorbeugung und Bewältigung von Bedrohungs- und Amoksituationen sowie zu möglichen Ansprech- und Kooperationspartnern auf lokaler und regionaler Ebene. Die lokalen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen und in der eigenen Schule umzusetzen. Personen, die über Absprachen informiert werden müssen, sind z.B. Lehrkräfte, nicht lehrendes Personal, Schülerinnen- und Schüler, Eltern, Externe (Polizei, Feuerwehr, Schulpsychologischer Dienst u.a.).
· Der Gefahrstoffbeauftragte muss nicht bestellt werden. Wenn er aber bestellt wird, muss dies schriftlich und unter Nennung des genauen Aufgabenbereichs geschehen.
· Einschlägige Vorschriften finden Sie u.a. im Schulgesetz, im Arbeitsschutzgesetz, im Arbeitssicherheitsgesetz, in der Arbeitsstättenverordnung, im Sozialgesetzbuch VII, im Sozialgesetzbuch IX, im Infektionsschutzgesetz, in der BASS und in den Unterlagen der zuständigen Unfallversicherungsträger. 
Über nachfolgende Links erhalten Sie Informationen, Checklisten u.a.:

www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/ArbeitsUndGesundheitsschutz/HandbuchLehrergesundheit.pdf
Den UV-Träger erreichen Sie unter der Internetadresse: www.unfallkasse-nrw.de
Die jeweils aktuelle Liste mit Adressen, Telefonnummern und Ansprechpartnern der B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (B·A·D GmbH) finden Sie im Internetangebot des Schulministeriums unter folgendem Link: www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/ArbeitsUndGesundheitsschutz/BADZentren.pdf
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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Erklärung der Schulleiterin/des Schulleiters 

Gefährdungsbeurteilung für die Beschäftigten
· Die Gefährdungsbeurteilung liegt vor. 
□ ja
□ nein
· Die Gefährdungsbeurteilung wird anlassbezogen (v.a. schwerer Unfall,
bauliche Veränderungen, Personalwechsel), sonst jährlich aktualisiert.
□ ja
□ nein
· Die Gefährdungsbeurteilung wurde zuletzt fortgeschrieben am
……………….…
(Datum)
· Über die Gefährdungsbeurteilung wurde im Rahmen einer Lehrer-
konferenz informiert.
□ ja
□ nein
	Mängelbeschreibung der letzten 
Gefährdungsbeurteilung
	Raum/Ort
	Schulträger involviert?
(j/n)
	Mangel vollständig behoben (Datum)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(ggf. Beiblatt anfügen und unterschreiben)
· Die Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt auch die Gefährdungen
für Schülerinnen/Schüler.
□ ja
□ nein
· Anzahl der Unfälle, die im letzten Schuljahr dem zuständigen Träger
der gesetzlichen Schülerunfallversicherung gemeldet wurden.
……………...…
· Es liegt eine Auswertung der Unfälle mit Schülerinnen/Schülern vor. 
□ ja
□ nein
· Es liegt eine Auswertung der Unfälle mit Lehrkräften vor.
□ ja
□ nein

· Die Schule wird jährlich vollständig (alle Räume, Schulhof usw.) 
durch den Schulleiter/die Schulleiterin begangen. 
□ ja
□ nein
· Die Schule wurde zuletzt begangen am 
…………...……
(Datum)
· daran beteiligte/informierte Institutionen/Personen:
□
Schulleiter/in
□
Schulträger

□
Personalrat
□
Schwerbehindertenvertretung

□
Sicherheitsbeauftragte/r
□
Unfallkasse NRW
□
BAD GmbH
□
…………………………………...

□
…………………………………...
· Ein Protokoll/Eine Aktennotiz liegt vor.
□ ja
□ nein

· Bemerkungen:
Brandschutzübungen
· Letzte Übung ohne Beteiligung der Feuerwehr
…………………
(Datum)
· Letzte Übung mit Beteiligung der Feuerwehr
…………………
(Datum)
· Protokolle/Aktennotizen liegen vor.
□ ja
□ nein
· Eventuelle Mängel sind beseitigt.
□ ja
□ nein
· Die Fluchtwege sind frei von Hindernissen.
□ ja
□ nein
· Die Lehrkräfte sind im Umgang 
mit Feuerlöscheinrichtungen geübt.
□ ja
□ nein
Krisenmanagement bei Notfällen
· Für plötzlich eintretende Notfälle/Krisen sind Vorkehrungen gemäß 
der Handlungsanweisungen "Notfallpläne für die Schulen in NRW - 
Hinsehen und Handeln" getroffen.
□ ja
□ nein
· Hinweise zum Verhalten in Bedrohungs- und Amoksituationen
sind gut sichtbar in jeder Klasse ausgehängt.
□ ja
□ nein
· Pläne für mögliche Evakuierungen liegen vor.
□ ja
□ nein
· Absprachen mit allen Personengruppen sind getroffen.
□ ja
□ nein
· Ein Kriseninterventionsteams (gem. Notfallordner) ist eingerichtet.
□ ja
□ nein

Erste Hilfe
· Anzahl der aktuellen Ersthelfer (Ausbildung und Training nicht älter als 2 Jahre)
…..………….…
· Ein Raum mit Liegemöglichkeiten ist vorhanden.
□ ja
□ nein
· Der sofortige Zugriff auf Erste-Hilfe-Material ist möglich.
□ ja
□ nein

· Ein aktuelles Verzeichnis aller Verbandkästen liegt vor.
□ ja
□ nein

· Die Verbandkästen werden regelmäßig auf Vollständigkeit überprüft.
□ ja
□ nein
· Erste-Hilfe-Leistungen werden schriftlich dokumentiert. (Verbandbuch)
□ ja
□ nein
Notruftelefone
· Die Funktionstüchtigkeit ist festgestellt in folgenden Räumen:
□
Sporthalle/n




□
Biologieraum




□
Chemieraum




□
Physikraum




□
Werkraum




□
Technikraum




□
Werkstätten




□
Labore




□
Fachräume BKs




□
Sekretariat
· Notrufnummern liegen im Sekretariat vor 
und hängen bei den Notruftelefonen aus.
□ ja
□ nein
Sicherheitsorganisation zur Unterstützung der Schulleitung
· Sicherheitsbeauftragte/r
· Namen der bestellten Personen:


……………………………………...


……………………………………...


……………………………………...


……………………………………...


……………………………………...
· Die Bestellung erfolgte schriftlich.
□ ja
□ nein
· Die Sicherheitsbeauftragten sind ausgebildet.
□ ja
□ nein
· Es finden regelmäßige Besprechungen zwischen
Schulleitung und Sicherheitsbeauftragten statt.
□ ja
□ nein

· Brandschutzbeauftragte/r (Die Bestellung ist Aufgabe des Trägers)
· Die Bestellung erfolgte schriftlich.
□ ja
□ nein
· Gefahrstoffbeauftragte/r
· Ein/e Gefahrstoffbeauftragte/r ist bestellt.
□ ja
□ nein
· wenn ja: 

· Die Bestellung und die genaue Aufgabenübertragung
erfolgte schriftlich.
□ ja
□ nein
· Die Fortbildung erfolgt regelmäßig. 
□ ja
□ nein
· Es sind strahlende Stoffe vorhanden.
□ ja
□ nein
· wenn ja: Strahlenschutzbeauftragte/r 
· Die Bestellung erfolgte schriftlich.
□ ja
□ nein
· Die/Der Strahlenschutzbeauftragte/r ist/sind ausgebildet.
□ ja
□ nein
· Die Strahlenschutzfachkunde wird alle 5 Jahre aktualisiert.
□ ja
□ nein
Überprüfungen/Belehrungen/Unterweisungen

· Die Schulleitung stellt organisatorisch die Aufgabenwahrnehmung 
der Beauftragten sicher.
□ ja
□ nein
· Die Schulleitung überprüft regelmäßig die Aufgabenwahrnehmung 
der Beauftragten.
□ ja
□ nein
· Die Melde-, Unterweisungs- und Belehrungspflichten nach §§ 34 ff.
Infektionsschutzgesetz sind bekannt.
□ ja
□ nein
· Die Beschäftigungsbeschränkungen (z.B. für Schwangere,
schwerbehinderte Menschen) sind bekannt und werden beachtet.
□ ja
□ nein
· Betriebsanweisungen sind erstellt (z.B. im Gefahrstoff-/Technikbereich).
□ ja
□ nein
· Sicherheits- und Gesundheitsschutzunterweisungen werden jährlich
in allen Bereichen mit erhöhter Gefährdung durchgeführt (§12 ArbSchG).
□ ja
□ nein
· Sicherheits- und Gesundheitsschutzunterweisungen sind dokumentiert.
□ ja
□ nein
· Alle Kollegiumsmitglieder werden jährlich unterwiesen.
□ ja
□ nein
Überprüfungen/Belehrungen/Unterweisungen (Fortsetzung)
· Eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (Vermeidung z.B. von
Infektionsübertragung etc.) steht in den verschiedenen Fachbereichen
in ausreichender Zahl zur Verfügung. 
□ hier nicht relevant
□ ja         □ nein
· Informationen/Unterlagen zur turnusgemäß durchgeführten 
Überprüfung von Einrichtungen und Sicherheitseinrichtungen 
liegen vor (z.B. Prüfung elektrischer Geräte, Fahrstühle, Abzüge, Brandschutzeinrichtungen).
□ ja
□ nein
· Sicherheits- und Gesundheitsthemen sind Bestandteil
schulinterner Curricula.
□ ja
□ nein

Hygiene und Gesundheitsvorsorge
· Die Schulleiterin/Der Schulleiter überprüft einmal pro Halbjahr 
den Zustand der Sanitärräume. 

□ ja
□ nein
· Die Nassreinigung der Sanitärräume erfolgt täglich.
□ ja
□ nein

· Die Bodenreinigung aller Klassenräume erfolgt täglich.
□ ja
□ nein

· Eine Handreinigung mit Flüssigseife ist in den Toilettenräumen möglich.
□ ja
□ nein
· Ein Hygieneplan hängt aus.

□ ja
□ nein
· Die Hygienevorschriften bei der Essenausgabe werden befolgt:
· Mensa
□ hier nicht relevant 
□ ja
□ nein
· Cafeteria
□ hier nicht relevant 
□ ja
□ nein
· „Hausmeisterkiosk“
□ hier nicht relevant 
□ ja
□ nein
· ………………………
□ ja
□ nein
· ………………………
□ ja
□ nein
· Ärztinnen oder Ärzte des regionalen Gesundheitsamtes informieren
regelmäßig über Gesundheitsvorsorge (u.a. über Impfungen).
□ ja
□ nein
Sonstiges
· Informationen über den aktuell zuständigen Arbeitsmedizinischen 
Dienst und Sicherheitstechnischen Dienst sowie den zuständigen 
Unfallversicherungsträger sind gut sichtbar ausgehängt und griffbereit.
□ ja
□ nein

· Das Schulprogramm enthält Aussagen über die Gesundheitsförderung
und Gesundheitsprävention für Beschäftige und Schülerinnen/Schüler.
□ ja          □ nein
· Die Lehrkräfte und sonstigen Beschäftigten werden regelmäßig 
über Verfahren und Vorkehrungen zum Gesundheitsmanagement 
der Schule informiert.
□ ja
□ nein

· In den letzten beiden Jahren wurden Themen der Gesundheits-
förderung und Prävention in der Fortbildungsplanung der Schule 
berücksichtigt.
□ ja
□ nein

· Bei der Unterrichtsentwicklung werden Prinzipien der Gesundheits-
förderung, z.B. Empowerment und Salutogenese, berücksichtigt
□ ja
□ nein
Sonstiges (Fortsetzung)
· Ein Arbeitskreis, der sich mit Fragen der Gesundheitsförderung/des 
Gesundheitsschutzes befasst, ist im Kollegium eingerichtet. 
□ ja
□ nein

· Der Arbeitskreis bearbeitet Probleme zeitnah.
□ ja
□ nein
· Für wie viel Prozent der Lehrkräfte gibt es Arbeitsplätze, um ungestört
in der Schule zu arbeiten („Einzelarbeitsplätze“)?
…………………

· Sind das Schulgebäude und die Außenanlagen auf ihre Barrierefreiheit 
gemäß Landesgleichstellungsgesetz NRW überprüft worden?
□ ja
□ nein

· Falls notwendige Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung festgestellt
wurden, sind diese für künftige Umbaumaßnahmen vorgesehen? 
□ ja
□ nein
· Für Lehrkräfte, die aufgrund beruflicher/privater Beanspruchungen 
psychosozial belastet sind, bestehen Unterstützungsangebote
□ ja
□ nein

· Es gibt konkrete Absprachen zum Umgang mit Konflikten
innerhalb des Kollegiums bzw. zwischen den Beschäftigten.
□ ja
□ nein

· Die Schule organisiert täglich einen Ordnungsdienst für den
Schulhof und die Außenanlagen. 
□ ja
□ nein

· Sind die Kommunikation und ggf. verabredete Maßnahmen 
zwischen der Schulleiterin/dem Schulleiter und dem Schulträger
schriftlich dokumentiert?
□ ja
□ nein

………………………………….
…………………………………………………….

Ort/Datum
Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters
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